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Norm

StPO §263

Rechtssatz

Daraus, dass § 263 Abs 1 StPO bei O5zialdelikten vom „Staatsanwalt" und nicht bloß vom Anklagevertreter spricht

(was sich aus der notwendigen Di;erenzierung zum ebenfalls handlungsp<ichtigen Privatankläger ergibt), lässt sich

keine Beschränkung der Anklägerfunktion des Bezirksanwalts oder einer sonst an Stelle des Staatsanwalts die

Anklagevertretung beim Bezirksgericht wahrnehmenden Person ableiten.
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